
Stadt Brüel
Vorlage - Nr.: BV-413/2022
Datum: 10.03.2022
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.:   Abwägungsbeschluss für den B-Plan Nr. 9 "Wiesenweg" der Stadt Brüel

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
21.03.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Brüel
21.03.2022 Haupt- und Finanzausschuss Brüel
29.03.2022 Stadtvertretung Brüel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Bau und Liegenschaften

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat am 02.06.2021 die Aufstellung des B-Plans Nr. 9 „Wiesenweg“ 
beschlossen.

Die Offenlage u. die Trägerbeteiligung wurden durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen der 
Bürger, der Behörden und der Träger öffentlicher Belange werden entsprechend der 
Abwägungsempfehlung (siehe Anlage) berücksichtigt oder zur Kenntnis genommen. Die Einwänder 
sind von dem Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.

Begründung: 
Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit 
folgendem Ergebnis geprüft: siehe Anlage

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Der Bürgermeister wird beauftragt, der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis mitzuteilen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja ÜPL
Nein APL

Betrag in €:
Produktsachkonto:
Haushaltsjahr:
Deckungsvorschlag

Anlagen: 
Abwägung Entwurf B-Plan Nr. 9



 
 
 
 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
und 

der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
 

zum 
 

Bebauungsplan Nr. 9 “ Wiesenweg“ 

 
 

der  
Stadt Brüel 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

FD 53 – Gesundheit 

FD 60 – Regionalmanagement und Europa 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 

FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 

Denkmalschutz 

Bauplanung / Bauordnung 

Bauleitplanung 

Straßen- und Tiefbau 

FD 67 – Immissionsschutz / Abfall 

FD 68 – Natur, Wasser, Boden 

Naturschutz 

Wasser- und Bodenschutz 

FD 70 - Abfallwirtschaft 

03.12.2021  

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Nein 

 

Teilweise berücksichtigt 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Berücksichtigt 

 

Berücksichtigt 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Westmecklenburg 

28.10.2021 Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 

1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 

- - 
 

- 
 

- 

1.4 Landesamt für innere Verwaltung 07.10.2021 In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine 
Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie dennoch für 
weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über 
die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage). 
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien 
Städte als zuständige Vermessungs- und Katasterbehörden, da 
diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen das Aufnahme-
punktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schätzen. 

Zur Kenntnis genommen 

 

 

Der Landkreis Ludwigslust-
Parchim wurde im Planverfahren 
beteiligt. 
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf                   Stand: März 2022 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.5 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege - - - - 

1.6 50 Hertz Transmission GmbH 11.10.2021 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH 
betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, 
Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und 
Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich 
und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

Zur Kenntnis genommen 

1.7 WEMAG AG 18.10.2021 Nein Ja Berücksichtigt 

 Ausführliche Abwägung 

1.8 WEMACOM Telekommunikation GmbH 12.10.2021 Mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass sich im unmittelbaren 
Bereich noch keine Versorgungsanlagen der WEMACOM befinden, 
allerdings geplant sind.  
Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer 
Netzanlagen ist unsere „Schutzanweisung von Versorgungsleitungen 
und –anlagen“ zu beachten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes 
Versorgungsgebiet verbindlich. Sie können es unter folgendem Pfad 
herunterladen: 
http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html 

Zur Kenntnis genommen 

1.9 HanseGas GmbH 14.10.2021 Nein Ja Berücksichtigt 

 Ausführliche Abwägung 

1.10 Deutsche Telekom Technik GmbH - - - - 

1.11 Vodafone GmbH /  
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

19.10.2021 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme 
keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits 
derzeit nicht geplant. 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung 
entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Zur Kenntnis genommen 

1.12 BAE Brüeler 
Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 
über WEMAG AG 

17.11.2021 Nein Ja Berücksichtigt 

 Ausführliche Abwägung 

http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf                   Stand: März 2022 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.13 Bergamt Stralsund 04.11.2021 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme 
Bebauungsplan Nr. 9 „Wiesenweg“ der Stadt Brüel berührt keine 
bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie 
keine Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der 
Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund. Für den Bereich der o. g. 
Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder 
Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor. Aus Sicht der 
vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine 
Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

Zur Kenntnis genommen 

1.14 Wasser- und Bodenverband  
Obere Warnow 

08.03.2022 Gegen das oben genannte Vorhaben bestehen unsererseits keine 
Einwände. Im Nord-Westen des B-Plangebietes verläuft ein 
Gewässer zweiter Ordnung: Sy 004/010 (siehe anliegend Karte). 
Dieses Gewässer wird regelmäßig unterhalten, aufgrund des 
Erlenbewuchses vom westlichen Ufer aus. Veränderungen am 
Gewässer wie Renaturierungen (ausgenommen die geplanten 
Erlennachpflanzungen) und Errichtung baulicher Anlagen (auch 
Zäune) sind mit uns abzustimmen. 

Zur Kenntnis genommen 

 

1.15 Straßenbauamt Schwerin - - - - 

 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Nachbargemeinden 

Nummer Nachbargemeinde 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

2.1 Gemeinde Blankenberg 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.2 Gemeinde Kloster Tempzin 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.3 Gemeinde Kuhlen-Wendorf 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.4 Gemeinde Weitendorf 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf                   Stand: März 2022 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Nummer Öffentlichkeit 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

3.1 Bürger/in* 19.11.2021 Ja Ja Teilweise berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 

3.2 Bürger/in* 24.11.2021 Ja Ja Teilweise berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 

3.3 Bürger/in* 29.11.2021 Ja Ja Nicht berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 

3.4 BUND Ortsgruppe Brüel 11.11.2021 Ja Ja Teilweise berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 

* Personenbezogene Daten wurden im Sinne des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) anonymisiert.  
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf                   Stand: März 2022 

Verzeichnis der Stellungnahmen mit ausführlicher Abwägung 

1. Behörden und Träger öffentlicher Belange ........................................................................................................................................................................... 7 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim ........................................................................................................................................................................................... 7 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg .......................................................................................................................................... 21 

1.7 WEMAG AG ...................................................................................................................................................................................................................... 23 

1.9 HanseGas GmbH .............................................................................................................................................................................................................. 25 

1.12 BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH ....................................................................................................................................................... 29 

3. Öffentlichkeit ......................................................................................................................................................................................................................... 30 

3.1 Bürger/-in .......................................................................................................................................................................................................................... 30 

3.2 Bürger/-in .......................................................................................................................................................................................................................... 31 

3.3 Bürger/-in .......................................................................................................................................................................................................................... 32 

3.4 BUND Ortsgruppe Brüel .................................................................................................................................................................................................... 34 
 
Für Behörden, TöB und Nachbargemeinden, die keine Bedenken oder abwägungserhebliche Hinweise geäußert haben, wurde auf die Aufführung der 
Stellungnahme mit ausführlicher Abwägung verzichtet. 
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1. Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
Der Hinweis zu privaten Verkehrsflächen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis zur Anzahl und Breite von Zufahrten wird nicht berücksichtigt. Vorliegend wird kein städtebauliches Erfordernis 
gesehen, im B-Plan eine entsprechende Festsetzung zu treffen. 
 
Der Hinweis ist bei der Erschließungsplanung zu berücksichtigen. Er wird daher informatorisch in die Begründung (Kapitel 
13) aufgenommen. 
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FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Der nebenstehende Hinweis ist im Planvollzug zu beachten. Er wird informatorisch in die Begründung (Kapitel 13) 
aufgenommen. 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. Es erfolgte eine Prüfung der Löschwasserversorgung für das Plangebiet 
unter Abstimmung mit dem Leiter des Bürgeramtes Sternberger Seenlandschaft und dem Wehrführer der Freiwilligen 
Feuerwehr Brüel. Die geforderte Löschwasserversorgung kann über eine Löschwasserentnahmestelle am Mühlenbach in 
ca. 280 m Entfernung zum Plangebiet sichergestellt werden. Hierzu wurde ein entsprechender Aktenvermerk erstellt und 
dem Fachdienst 38 übermittelt. Nähere Angaben hierzu wie auch ein Übersichtsplan zur Lage der Entnahmestelle werden 
in die Begründung (Kapitel 4.6) aufgenommen. 
 
 

 
Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. Die Anfahrbarkeit der Löschwasserentnahmestelle ist gegeben, die 
Aufstellfläche an der Entnahmestelle sollte nach Prüfung durch Amt und Feuerwehr befestigt werden (siehe 
Aktenvermerk). Entsprechende Hinweise werden in die Begründung (Kapitel 4.6 und 13) aufgenommen. 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
FD 53 – Gesundheit 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
FD 60 – Regionalmanagement und Europa 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 
 
Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
1. Baudenkmalpflegerischer Aspekt 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich des Plangebietes weder Baudenkmale noch ausgewiesene 
Denkmalbereiche befinden. 

 
2. Bodendenkmalpflegerischer Aspekt 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Planung keine Bodendenkmale berührt werden. 
 
 
Der Hinweis ist bei Baumaßnahmen zu beachten. Er wird daher informatorisch in die Begründung (Kapitel 13) 
aufgenommen.  
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Bauplanung / Bauordnung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine gesicherte Erschließung wird gewährleistet. 
 
 
Bauleitplanung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Straßen- und Tiefbau 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

 
FD 67 – Immissionsschutz / Abfall 
 
Der Hinweis auf die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
FD 68 – Natur, Wasser, Boden 
 

Naturschutz 
 
Der Hinweis auf die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
Der Hinweis auf die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
FD 70 – Abfallwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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FD 67 – Immissionsschutz / Abfall 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auflagen und Hinweise dienen dem Schutz der Nachbarschaft sowie der Umwelt und betreffen den 
Planvollzug/die Bauausführung/den Betrieb der Anlage bzw. die Ausübung der Nutzung. Sie werden 
informatorisch in die Begründung (Kapitel 13) aufgenommen. 
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FD 68 – Natur, Wasser, Boden 
Naturschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Berücksichtigung und Realisierung der Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen und der Hinweise in Bezug auf Gehölz- und Artenschutz keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der beantragten Fällung der Linde zugestimmt wird. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist bereits im Text-Teil B enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. Der Ersatz mit 2 Erlen in STU 16-18cm innerhalb der Fläche mit 
Anpflanzgebot wird im Text-Teil B festgesetzt. 
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Den Hinweisen zur Pflanzung und Pflege wird gefolgt. Der Text-Teil-B wird dahingehend präzisiert. 
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Wasser- und Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keiner Trinkwasserschutzzone befindet. 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt und (soweit nicht bereits enthalten) in die Begründung (Kapitel 4.6) aufgenommen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Nordwesten des Plangebietes ein Gewässer 2. Ordnung befindet. Das 
Gewässer ist bereits als nachrichtliche Übernahme in der Planzeichnung enthalten. 
 
Der Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“ wurde im Planverfahren beteiligt und hat eine Stellungnahme 
abgegeben. Diese wird Ihnen übermittelt. 
 
 
 

Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Wasser- und 
Bodenverbandes „Obere Warnow“ der westliche Gewässerrandstreifen ebenfalls dargestellt und ein Hinweis in den Text-
Teil B übernommen wird. In der Begründung (Kapitel 12) werden entsprechende Ausführungen zur nachrichtlichen 
Übernahme ergänzt.  
 
Die weiteren Hinweise sind ggf. bei Baumaßnahmen im Rahmen der Erschließungsarbeiten zu beachten. Sie werden 
informatorisch in die Begründung (Kapitel 13) aufgenommen.   
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Die Auflagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Hinweise zum Grundwasser- und 
Bodenschutz sind bereits als Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen in der Begründung 
(Kapitel 6) enthalten. 
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1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumordnerische Bewertung 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die genannten Programmsätze wurden berücksichtigt. Entsprechende Ausführungen sind bereits in der 
Begründung (Kapitel 2.2) enthalten. 
 
 
 

 
Bewertungsergebnis 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung vereinbar ist. 
 

 
Abschließender Hinweis 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

Der Bitte wird gefolgt. Nach Rechtskraft wird dem AfRL ein Planexemplar übermittelt. 
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1.7 WEMAG AG 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
 

Der Hinweis auf die Schutzanweisung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 

 
Der Bestandsplan wurde geprüft. Es befinden sich Leitungen (0,4kV Erdkabel) im Wiesen- und Rosenweg 
und damit im bzw. angrenzend zum Plangebiet. Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung 
(Kapitel 3.2) aufgenommen.  
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Versorgungsträger wurden im Planverfahren beteiligt. Anlagen von Einspeisern regenerativer 
Energien sind nicht bekannt bzw. wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nicht angezeigt. 
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1.9 HanseGas GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Versorgungsanlagen der HanseGas GmbH im Bereich des 
Plangebietes befinden. 
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Der Bestandsplan wurde geprüft. Demnach verlaufen Gas-Mitteldruckleitungen der HanseGas GmbH im 
Rosenweg unmittelbar angrenzend zum Plangebiet. Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung 
(Kapitel 3.2) aufgenommen.  
 

Die weiteren Hinweise/Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
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1.12 BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 

Es werden entsprechende Hinweise in die Begründung (Kapitel 3.2 und 4.6) aufgenommen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis zur dinglichen Sicherung wird zur Kenntnis genommen. Der Anschluss an die Schmutz- und 
Niederschlagswasserkanäle im Rosenweg kann für das Flurstück 13/152 über die festgesetzte Privatstraße 
erfolgen, die Teil des Flurstücks ist. 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Öffentlichkeit 
 

3.1 Bürger/-in 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

Die Hinweise zur Bestandssituation werden zur Kenntnis genommen. Ihrem Hinweis folgend, erfolgten am 05.01.2022 
weitere Erkundungen der Baugrundschichtungen auf den Flurstücken 13/152 und 13/153. Hierbei wurden insgesamt 4 
weitere Bohrsondierungen mit einer Teufe von 6,0 m unter OK Gelände angeordnet, BS 5 und 6 auf dem Flurstück 13/153 
und die BS 7 und 8 auf dem Flurstück 13/152 jeweils innerhalb der festgesetzten Baugrenzen. Die Ergebnisse der 
ergänzenden Sondierungen lassen sich wie folgt zusammenfassen.  
Flurstück 13/153: 
Der Grundwasserstand stellt sich bei ca. 1,30 m unter OK Gelände ein. Es handelt sich jedoch um Schichtenwasser, 
welches sich in den gut durchlässigen Fein- und Mittelsandschichten zur natürlichen Abflussrinne, dem ehemaligen 
Graben hin anstaut und jahreszeitlich stark schwankt. Tragfähiger Baugrund ist ab 5,0m unter OK Gelände festzustellen, 
die tragfähigen Schluff- und Feinsandschichten sind überlagert von bis zu 2,90 m Torf. Die Schichtenfolge und -mächtigkeit 
korrespondiert mit den im Frühjahr 2018 erkundeten vier Aufschlüssen im Zuge der Bebauung im Rosenweg 15 auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite. 
Flurstück 13/152: 
Der Grundwasserstand stellt sich in der BS 7 oberflächennah und in der BS 8 bei ca. 1,00 m unter OK Gelände ein. Auch 
hier handelt es sich jedoch um Schichtenwasser, welches jahreszeitlich stark schwankt und auf Grund der starken 
Niederschläge im Herbst und Winter 2021 als sehr hoch anzusehen sind. Diese Feststellungen bezüglich des 
Grundwassers wird durch die zusätzlichen Baugrundaufschlüsse BS 9 und 10 auf dem Flurstück 13/149 bestätigt. Der hier 
festgestellte Grundwasserstand liegt 2,40 m höher als in der nachbarschaftlichen BS 1, die im Juli 2020 abgeteuft wurde. 
Tragfähiger Baugrund beginnt hier ebenfalls ab 5,0 m unter OK Gelände, die tragfähigen Mittel- und Feinsandschichten 
sind mit bis zu 2,80 m Torf überlagert. 
 

Es ist also festzustellen, dass es sich für die o.g. Flurstücke um bautechnisch anspruchsvolle, jedoch beherrschbare 
Baugrundverhältnisse handelt. Das positive und vergleichbare Beispiel befindet sich im Rosenweg 15. Ihre Hinweise 
werden aber dahingehend berücksichtigt, dass entsprechende Ausführungen zum Baugrund in die Begründung (Kapitel 
3.2) aufgenommen werden. 
 

Der Widerspruch gegen das Errichten von Höhenunterschieden auf dem Flurstück 13/152 wird zur Kenntnis genommen. 
Gegen die Aufschüttung ist aus Sicht der Stadt nichts vorzubringen. Im Zuge der Beräumung der Bestandsflächen 
(Abbruch und Beseitigung von baulichen Anlagen, Hecken und Büschen) im Februar 2021 entstand auf dem jetzigen 

Flurstück 13/153 ein Höhenabsatz zum Rosenweg von ca. 60 cm. Zur Baugrundvorbereitung/-verbesserung sowie aus 
Gründen der Verkehrssicherungspflicht wurden Hohlräume und Senken auf dem Grundstück verfüllt, das Gelände bis auf 
die Höhenlage der erschließenden Straße (Rosenweg) angefüllt und egalisiert. Ein Abfluss von Niederschlagswasser von 
den Flurstücken 13/152 und 13/153 zum Nachteil ihres tieferliegenden Grundstücks ist gemäß § 37 
Wasserhaushaltsgesetz nicht zulässig. Der Grundstückseigentümer wurde informiert. Er stellt sicher, dass auf seinen 
Grundstücken anfallendes Oberflächenwasser weder auf ihr noch auf das Grundstück ihres Nachbarn gelangen wird. Für 
den geregelten Wasserabfluss bzw. (sofern möglich) die Versickerung von Niederschlagswasser, welches auf ihrem 
Grundstück anfällt und sich im Grenzbereich der Flurstücke sammelt, haben Sie jedoch Sorge zu tragen. Nach Angaben 
des Grundstückseigentümers (13/152 und 13/153) wird der Geländesprung zu ihrem Grundstück und dem ihres Nachbarn 
mit Trockenmauern aus Findlingen abgefangen.  
 

Ihre Bedenken bzgl. des Niederschlagswasserabflusses auf ihr Grundstück werden zur Kenntnis genommen, sind aber 
unbegründet. Laut Stellungnahme der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim sind die geplanten 
Baugrundstücke an das bestehende öffentlichen Regenwasserkanalnetz anzuschließen. Die Erschließungsplanung wird 
dies für die Baugrundstücke im Plangebiet entsprechend berücksichtigen. Die Bedenken bzgl. eines Wertverlust ihres 
Grundstücks sind aus Sicht der Stadt unbegründet. Eine Veränderung des Wohnumfeldes ist Konsequenz einer stetigen 
baulichen Entwicklung. Eine unzulässige Beeinträchtigung nachbarlicher Belange ist auf Ebene der Bebauungsplanung 

nicht erkennbar. Die Geländeerhöhung erfolgt in Angleichung an den Rosenweg und ist nicht als unverhältnismäßig 
einzuschätzen.  
 

Sollten Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne kurzfristig direkt auf den Bürgermeister der Stadt Brüel bzw. den 
Vorhabenträger zu, die Ihnen selbstverständlich auch für ein persönliches Gespräch zu den aufgeführten Punkten und 
während der Bautätigkeiten jederzeit zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
Die Anlagen (Fotos) wurden zur Kenntnis genommen. 



                                                                                                                                                                                        Bebauungsplan Nr. 9 “ Wiesenweg“ der Stadt Brüel                   31 

                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf                   Stand: März 2022 

 

3.2 Bürger/-in 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

Der Hinweis zur Bestandsbeschreibung bzw. den vorgenommenen Rodungen wird zur Kenntnis 
genommen. Der Sachverhalt wurde geprüft. Nach Auskunft des Grundstückseigentümers wurden mehrere 
Bäume, die nicht als gesetzlich geschützte Bäume gemäß § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V gelten, im Februar 
2021 gefällt. Darunter befanden sich auch 2 Walnussbäume mit Stammumfängen von ca. 90 und 95 cm, 
sowie eine Eiche mit 80 cm Umfang, gemessen 1 m über dem Erdboden. Dies konnte mit Fotos belegt 
werden. Die Rodung dieser Bäume bedarf keiner Ausnahmegenehmigung durch die untere 
Naturschutzbehörde und ist auch nicht ersatzpflichtig. Die Bestandsbeschreibung in der Begründung zum 
B-Plan stellt eine zusammenfassende Beschreibung der örtlichen Situation vom 03.05.2021 dar.  
 

Die Grenzbebauung zum Grundstück 13/112 richtet sich nach den Vorgaben der LBauO M-V. Der B-Plan 
Nr. 9 weist angrenzend allgemeine Wohngebiete (WA 1 und WA 2) aus. Die Baugrenzen (innerhalb derer 
die Hauptgebäude errichtet werden müssen) wurden mit einem Abstand von 5 m bzw. 3 m zur 
Flurstücksgrenze festgesetzt und berücksichtigen damit die Vorgaben der LBauO M-V zu den 
einzuhaltenden Abstandsflächen. Für Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Garagen, Carports usw. 
werden keine Regelungen getroffen, so dass deren Errichtung außerhalb der Baugrenzen und 
entsprechend § 6 LBauO M-V zulässig ist. Dies entspricht auch der Rechtslage im restlichen Bereich der 
Wohnsiedlung (außerhalb des B-Plan-Gebietes). 
 

Der Hinweis zum entstandenen Höhenunterschied wurde geprüft. Im Zuge der Beräumung der 
Bestandsflächen (Abbruch und Beseitigung von baulichen Anlagen, Hecken und Büschen) im Februar 2021 
wurde zur Baugrundvorbereitung/-verbesserung sowie aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
Hohlräume und Senken auf dem Grundstück verfüllt und das Gelände angefüllt und egalisiert. 
 

Der Hinweis zum ausgehobenen Teich wurde geprüft. Es handelt sich um ein temporäres 
Regenrückhaltebecken, um den Abfluss von Oberflächenwasser auf angrenzende tieferliegende Flurstücke 
(z. B. auch die noch nicht ausgebaute Straße) zu vermeiden/begrenzen. Mit Erschließung der künftigen 
Baugrundstücke werden diese an das bestehende öffentlichen Regenwasserkanalnetz angeschlossen. 
 

Die Forderung zur Abstandsbildung (3 m) zwischen ihrem Gebäude und der Straße wird nicht 
berücksichtigt. Die Festsetzung der Straßenverkehrsfläche im B-Plan beschränkt sich auf das Flurstück der 
Stadt Brüel und hält die bestehende Flurstücksgrenze zu ihrem Flurstück ein. Insofern wird lediglich der 
Bestand (das bestehende Straßenflurstück) festgesetzt. 
 

Der Hinweis zum Punkt 4.5 Verkehrsflächen wird zur Kenntnis genommen. Derzeit liegt der Stadt kein 
offizieller Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für ihr Grundstück vor. Grundsätzlich 
würde die Stadt Sie aber mit den entsprechenden Beschlussfassungen diesbezüglich unterstützen. Ihr 
Grundstück 13/112 ist auch bereits durch eine öffentliche Straße verkehrlich erschlossen, was die 
Möglichkeit einer baulichen Entwicklung auf ihrem Grundstück grundsätzlich offenlässt.  
 

Bzgl. der Bitte um Prüfung zum Abstand zu ihrer Grenzbebauung wird auf die obenstehenden 
Ausführungen zu den Baugrenzen und zur LBauO M-V verwiesen. In diesem Fall wird durch die 
Festsetzung der Baugrenzen (5 m Abstand) sogar ein größerer Mindestabstand festgelegt, als die 
ansonsten einschlägige Vorgabe der LBauO M-V. 
 
Der Hinweis zu den Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen wurde geprüft. Der 
Grundstückseigentümer hat am 30.09.2021 von der unteren Abfallbehörde des Landkreises Ludwigslust-
Parchim eine Anhörung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz erhalten. Darauf wurde fristgerecht 
geantwortet, die geforderten Nachweise wurden beigebracht. Die Stadt ist für diesen Vorgang nicht 
zuständig, geht aber aufgrund der vorgelegten Nachweise davon aus, dass kein Verstoß gegen das 
Abfallrecht vorliegt. 
 
 
Der Anhang zum Schreiben wurde zur Kenntnis genommen. 
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3.3 Bürger/-in 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
1. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Doppelhäuser stellen wie auch Einzelhäuser eine Hausform der offenen Bauweise 
dar. Hierbei darf nur an einer Grundstücksgrenze aneinandergebaut werden. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Flurstück 
13/153 befinden sich mehrere Doppelhäuser. Eine künftige Doppelhausbebauung entspricht daher durchaus der Eigenart 
der näheren Umgebung. Die Nachfrage von Bauwilligen richtet sich nach derzeitigem Stand aber ausschließlich auf 
Einfamilienhäuser. Die Stadt möchte mit der vorliegenden Bebauungsplanung jedoch nur die aus ihrer Sicht absolut 
erforderlichen städtebaulichen Thematiken regeln und eine weitestgehende Baufreiheit gewährleisten. Vorliegend ergibt 
sich kein gewichtiger städtebaulicher Grund, Doppelhäuser auszuschließen. Darüber hinaus wurde zur Vermeidung einer 
zu hohen Verdichtung bzw. Barrierewirkung die Höhe zweigeschossiger Gebäude auf 8 m und damit unterhalb der 
zulässigen Höhe für Eingeschosser (9,5 m) begrenzt. So wird auf eine verträgliche Einpassung zukünftiger Bebauung in 
die nähere Umgebung hingewirkt. Ein positives Beispiel, wie sich ein zweigeschossiges Gebäude neuerer Bauart in die 
bestehende Bebauung einfügen kann, ist im Plantagenweg zu sehen, welches sich ebenfalls im unmittelbaren Übergang 
zu naturbelassenem Grünland und landwirtschaftlicher Nutzfläche befindet. 
2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das gesamte Baugebiet wurde eine Baugrunderkundung mit 
mehreren Sondierungen in den jeweiligen Baufeldern vorgenommen. Das Grund- bzw. Stauwasser ist aus bautechnischer 
/ gründungstechnischer Sicht insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Die angetroffenen Böden werden im WA 2 und 
WA 3 insgesamt als gut tragfähig eingeschätzt. Im WA 1 sind die Baugrundverhältnisse durch oberflächennahes 
Grundwasser und Torfschichten als bautechnisch anspruchsvoll, aber beherrschbar einzuschätzen. Zusammenfassende 
Ausführungen werden in die Begründung (Kapitel 3.2) aufgenommen, so dass potenzielle Bauherren über mögliche 
Einschränkungen bzw. erwartbare Mehraufwendungen informiert sind.  
Auf die Stadt werden auch zukünftig keine finanziellen Forderungen im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
zukommen. Ganz im Gegenteil: Neben dem Veräußerungserlös, den die Stadt für den Flurstücksverkauf erhalten hat, wird 
der Vorhabenträger der Stadt Brüel eine entsprechend bautechnischer Anforderungen ausgebaute Straße (Wiesenweg) 
kostenfrei übertragen. Zur Kostentragung durch den Vorhabenträger bzw. Kostenfreistellung der Stadt wird vor 
Satzungsbeschluss des B-Plans ein entsprechender städtebaulicher Vertrag geschlossen. Die von Ihnen beschriebene 
eigenständige Natur- und Artenvielfalt, die sich in den letzten 35 – 40 Jahren entwickelte, unterlag einer intensiven 
Bewirtschaftung im Rahmen der ehemaligen Kleingartennutzung und war gekennzeichnet durch Anlagen für die Haltung 
von Klein- bzw. Nutztieren, die deutlich über den üblichen Rahmen, der für eine Wohnnutzung typischen 
Freizeitbeschäftigung hinausging. Natur- und Artenschutzrechtliche Aspekte werden in der Planung berücksichtigt. Das 
gesamte Plangebiet ist durch die vormalige Nutzung als Kleingärten eindeutig siedlungsgeprägt. Die Anwendung eines 
Planverfahrens nach § 13a BauGB ist daher möglich. Das beschleunigte Verfahren soll einen Anreiz bieten, 
Siedlungsflächen nachzuverdichten bzw. wiedernutzbar zu machen, anstatt Flächen des Außenbereichs bzw. der 
Offenlandschaft in Anspruch zu nehmen. Innen- vor Außenbereichsentwicklung ist ein wesentlicher bauleitplanerischer 
Grundsatz, worin sich auch der Natur- und Umweltschutz widerspiegelt. An der Planung wird daher unverändert 
festgehalten. 
3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Jeder B-Plan, der die Nachverdichtung bzw. Wiedernutzbarmachung 
oder Maßnahmen der Innenentwicklung zum Gegenstand hat und darüber hinaus die Grundsätze der Bauleitplanung 
fachgerecht berücksichtigt, leistet einen Beitrag zur nachhaltigen und geordneten städtebaulichen Entwicklung, da es 
Aufgabe der Bauleitplanung ist, private und öffentliche Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen und 
im Falle von Konflikten unterschiedlicher Belange eine Konfliktlösung herbeizuführen bzw. auf diese hinzuwirken. Da 
größere zusammenhängende innerstädtische Flächen für eine Neuüberplanung nicht oder kaum verfügbar sind, ist eine 
logische Konsequenz, dass mehrere Einzelvorhaben bzw. kleinere Planungen über die Zeit einen stetigen Beitrag zur 
städtebaulichen Entwicklung (hier Wohnbauflächenentwicklung) leisten. Dem Hinweis zum F-Plan kann nur teilweise 
gefolgt werden. Bei einer zunehmenden baulichen Entwicklung im Stadtgebiet, kann die Aufstellung eines 
Flächennutzungsplans sinnvoll sein, um die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der 
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen darzustellen und hieraus weitere 
Bebauungspläne zu entwickeln. Auch auf dieser planerischen Ebene würden aber natürlich auch entwickelbare 
Innenbereichsflächen geprüft und nach Möglichkeit bevorzugt als Wohnbaustandorte dargestellt werden. Dass die Kosten 
von B-Plänen von der Existenz eines F-Plans abhängen, kann nicht bestätigt werden. Für die Kosten sind in erster Linie 
die Planungsanforderungen und zu erbringenden Leistungen nach der HOAI und dem BauGB ausschlaggebend. 
Außerdem müsste in diese Überlegungen die zu erwartenden erheblichen Kosten für die Aufstellung eines 
Flächennutzungsplans miteinbezogen werden. Da der B-Plan Nr. 9 jedoch privat finanziert wird und mehrfach in den 
Gremien der Stadt beraten wird, sind keine Nachteile für die Stadt ersichtlich. 
4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der B-Plan Nr. 9 trifft keine Festlegungen zur Ver- oder Entsorgung. 
Hierfür wären zeichnerische oder textliche Festsetzung erforderlich. Die Begründung hat lediglich erläuternden Charakter. 
Die diesbezüglichen Ausführungen orientieren sich an der Bestandssituation bzw. spiegeln die Stellungnahmen der im 
Rahmen der Behörden- und TöB-Beteiligung angefragten Ver- und Entsorger wider (z.B. HanseGas GmbH oder WEMAG 
AG als Grundversorger oder BAE als Betreiber des zentralen Trinkwasser- und Abwassernetzes). Durch den B-Plan muss 
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nur sichergestellt werden, dass eine Erschließung mit den notwendigen Medien der Ver- und Entsorgung besteht bzw. 

möglich ist. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher und technischer Vorgaben, lässt der B-Plan weitere Formen der Energie- 
und Wärmeversorgung zu. Gleiches gilt für die Telekommunikationsversorgung. Als Betreiber bestehender Leitungen in 
der Siedlung ist eine Versorgung durch die Telekom gegeben. Laut Stellungnahme der Wemacom ist die Erschließung 
des Plangebietes geplant. Nach Angaben des Erschließungsträgers wird keine Gasversorgung für die künftigen 
Baugrundstücke angestrebt, vielmehr sollen zeitgemäße alternative Energiequellen genutzt werden. Eine Festsetzung, 
dass kein Niederschlagswasser auf das südliche Grundstück gelangt ist nicht erforderlich. Eine entsprechende Regelung 
besteht bereits über § 37 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Darüber hinaus werden die künftigen Baugrundstücke an die 
zentrale Niederschlagsentwässerung angeschlossen.   
5. Dem Hinweis wird im Rahmen der Bebauungsplanung nicht gefolgt. Im B-Plan werden keine Festlegungen zur 
Verwendung bestimmter Baumaterialien bzw. zur Art und Weise getroffen, wie Geländesprünge abzufangen sind. Dies 
wäre auch nicht verhältnismäßig, da es ähnliche Auflagen/Bestimmungen für das bestehende Siedlungsgebiet auch nicht 
gibt (bspw. Vorgaben zu Grundstückseinfriedungen). Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen B-Plan der 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB. Demnach ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung hier nicht anzuwenden, d.h. 
es erfolgt kein Ausgleich für die kommende Flächenversiegelung. Dies ist rechtlich nicht zu beanstanden. Abgesehen 
davon sind aber artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. Dies ist geschehen. Ein entsprechender 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde erarbeitet. Für das Plangebiet wurde eine Potenzialabschätzung vorgenommen. 
In ihrer Stellungnahme werden keine konkreten Anhaltspunkte zu bestimmten Arten vorgetragen, die gegen die Annahmen 
des Artenschutzfachbeitrags sprechen würden.  
Unabhängig von der abwägungsrelevanten Behandlung ihrer Stellungnahme werden ihnen folgende Information zur 
Kenntnis gegeben: Im Vorfeld der Bebauungsplanung erfolgte im Zeitraum Februar bis April 2021 die Beräumung der 
Flächen durch die gekündigten ehemaligen Pächter. Diese gingen nämlich nach § 8 Nr.3 der geltenden Pachtverträge 
dazu folgende Verpflichtung ein: „Bei Kündigung des Pachtverhältnisses ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.“ 
Um den vertraglichen Pflichten nachzukommen wurden ca. 200 m Hecke, 350 m Zaun mit Betonfundamenten, diverse 
Obstbäume, 100 m Beton- und Ziegelmauern, 2 Gewächshäuser, ein Gartenhaus, eine Werkstatt, eine 
Doppelcarportanlage, insgesamt 7 Ställe, alles solide gegründet auf Stahlbetonstreifen- bzw. Einzelfundamenten, 
abgerissen und entfernt. Der Urzustand war damit noch lange nicht erreicht, die entstandenen Krater und Hohlräume 
mussten egalisiert und aufgefüllt werden. Im April 2021 erfolgte die folgerichtige Abnahme der letzten ehemaligen 
Pachtflächen durch die Stadt Brüel als Verpächter, im Anschluss daran wurden die Flächen an den Erwerber übergeben. 
Dabei wurde von allen Seiten genau hingeschaut ob die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt wurden. Der Geländesprung 
zu den südlichen Nachbargrundstücken wird nach Aussage des Grundstückseigentümers (13/152 und 13/153) mit 
Trockenmauern aus Findlingen abgefangen. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne kurzfristig direkt auf den Bürgermeister der Stadt Brüel bzw. den 
Vorhabenträger zu, die Ihnen selbstverständlich auch für ein persönliches Gespräch zu den aufgeführten Punkten und 
während der Bautätigkeiten jederzeit zur Verfügung stehen. 
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3.4 BUND Ortsgruppe Brüel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Versiegelung von Flächen und dem damit einhergehenden Verlust von Lebensraum für 
Tiere wird zur Kenntnis genommen. Artenschutzrechtliche Belange wurden in der Planung berücksichtigt. 
Ein entsprechender Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde erarbeitet. Das ehemalige Gartenland 
unterlag einer intensiven Bewirtschaftung in Verbindung mit Anlagen für die Haltung von Klein- bzw. 
Nutztieren. Eine Inanspruchnahme von innerörtlichen siedlungsgeprägten Flächen zu Zwecken der 
Wohnbebauung ist der Neuinanspruchnahme von noch unbelasteten Flächen vorzuziehen und ist 
planerischer Leitgedanke. 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird in der Planung berücksichtigt und findet seinen Niederschlag in den 
artenschutzrechtlichen Hinweisen im Text-Teil B (Absammeln, bei Funden Amphibienschutzzaun). Er ist 
im Rahmen der Baumaßnahmen zu beachten. Die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen wird zudem im 
städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Brüel und dem Investor geregelt. 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Baumaßnahmen zu 
beachten. Die benannten Bereiche befinden sich außerhalb des B-Plan-Gebietes / des planungsrechtlichen 
Innenbereiches. Im Außenbereich sind keine Bau- und Lagertätigkeiten zulässig. Eingriffe in den 
Grundwasserhaushalt bedürften einer Genehmigung und wären bei der zuständigen Behörde zu 
beantragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht kein Erfordernis eines Ausnahmeantrages. 
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund des gewählten Planverfahrens nach 
§ 13a BauGB (B-Plan der Innenentwicklung) sind eine Eingriffsbilanzierung und damit notwendige 
Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich. Zur Nachverdichtung/Wiedernutzbarmachung von 
Innenbereichsflächen in begrenztem Umfang (i.d.R. bis 20.000 m² Grundfläche) ist dies ausdrücklicher 
Wille des Gesetzgebers. Die Schaffung naturnaher Bereiche auf den Grundstücken ist jederzeit möglich, 
liegt aber im Ermessen der jeweiligen Grundstückseigentümer. Mit der Planung folgt die Stadt Brüel dem 
planerischen Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“, worin sich insbesondere auch Aspekte des Natur- 
und Umweltschutzes widerspiegeln. Durch eine Nachverdichtung der innerörtlichen siedlungsgeprägten 
Flächen soll die Inanspruchnahme von naturnäheren Freiflächen an anderer Stelle vermieden werden. 
Durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,3 wird aber auf eine Begrenzung der 
Grundstücksüberbauung hingewirkt, so dass über die Hälfte der jeweiligen Baugrundstücke als 
unversiegelte Flächen anzulegen bzw. zu bewahren sind. 
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